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RS OGH 1982/9/15 1Ob683/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1982

Norm

ABGB §1320 A

Rechtssatz

§ 1320 ABGB setzt die Erforderlichkeit der Verwahrung oder Beaufsichtigung grundsätzlich voraus; diese Bestimmung

kann demnach nicht dahin verstanden werden, daß der Halter eines möglicherweise gefährlichen Tieres den Beweis

antreten könnte, daß die Verwahrung oder Beaufsichtigung überhaupt nicht erforderlich war.
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